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Preisblatt der Stadtwerke Neustadt in Holstein für die Versorgung mit Fernwärme 
(Wärmeversorgungsgebiet „Mastkobener Weg“) 

Gültig ab: 01.01.2020 

1. Der Wärmepreis beträgt: 

 Netto-Preise Brutto-Preise1) 
inkl. 16% USt. 

Brutto-Preis1) 
inkl. 19% USt. 

Arbeitspreis 60,12 €/MWh 69,74 €/MWh 71,54 €/MWh 

Grundpreis 650,31 €/Jahr 754,36 €/Jahr 773,86 €/Jahr 

Verrechnungspreis 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr 

2. Pauschalen 

Für die nachstehenden Leistungen der Stadtwerke werden dem Kunden die nachfolgend 
aufgeführten Pauschalen in Rechnung gestellt. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als in der Höhe der 
Pauschale. 

Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung, je Abrechnung  13,96 €1) 
Für die reguläre Jahresabrechnung wird kein gesondertes Entgelt erhoben. 

Mahnkosten für jede erneute schriftliche Mahnung 3,50 €2) 
Nachinkasso / Direktinkasso 38,00 €2) 
Telefoninkasso 38,00 €2) 

Für Rücklastschriften oder sonstige Rückbelastungen wird der von dem entsprechenden 
Geldinstitut erhobene Betrag in Rechnung gestellt. 

Erfolgloser Versuch der Unterbrechung der Versorgung (vergeblicher Gang) 0,00 €2) 
Unterbrechung der Versorgung  0,00 €2) 

Wiederherstellung der Versorgung 
innerhalb der Geschäftszeit3) 96,00 €1) 

außerhalb der Geschäftszeit3) 171,00 €1) 

Die Wiederaufnahme der Versorgung wird von der vollständigen Bezahlung der durch die 
Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstanden Kosten abhängig gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) In dem genannten Betrag ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich geltenden Höhe (01.01.2020-30.06.2020 19%; 
01.07.2020-31.12.2020 16%) enthalten. Die Höhe der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer bestimmt sich zum 
Zeitpunkt der Leistungsausführung. Ändert sich die Höhe der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer, ändert sich der 
genannte Betrag entsprechend. 
2) Auf Mahn-, Inkasso- und Sperrkosten wird keine Umsatzsteuer erhoben (§ 1 Abs. 1 UStG). 
3) Geschäftszeit ist die Zeit von Montag bis Freitag mit Ausnahme der bundes-/landesgesetzlichen Feiertage, 
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
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Berechnung des Grund- und Arbeitspreises für das Kalenderjahr 2020 

Formel:  

GP = GP0 x (0,15 + 0,2 Inv/Inv0 + 0,65 Lohn/Lohn0) 

 
nach Nr. 6.1 des Fernwärmevertrages 

Basis GP0 Inv0 Lohn0 Ø Inv Ø Lohn Neuer GP  
netto 

Neuer GP 
inkl. 16% USt. 

Neuer GP 
inkl. 19% USt. 

613,55 €/Jahr 99,88 99,48 103,85 107,43 650,31 € /Jahr 754,36 €/Jahr 773,86 €/Jahr 

Formel:  

AP = AP0 x (0,20 + 0,4 EGIX/EGIX0 + 0,4 WP/WP0) 

 
nach Nr. 6.2 des Fernwärmevertrages 

Basis-AP0 EGIX0 WP0 Ø EGIX Ø WP Neuer AP  
netto 

Neuer AP 
inkl. 16% USt. 

Neuer AP  
inkl. 19% USt. 

62,00 €/MWh 21,56 101,84 21,48 94,52 60,12 €/MWh 69,74 €/MWh 71,54 €/MWh 

 


